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9. Fortschreibung  

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz he-
rausgegeben. Sie darf weder von Parteien, noch Wahlbewerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von 
sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Land-
tags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbeson-
dere die Verteilung auf Wahlveranstaltugen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, 
Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen der Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls 
die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevor-
stehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der 
Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.
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VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Potenziale der Erdwärme zu erkennen und zu 
nutzen, nimmt eine entscheidende Rolle für das 
Gelingen der Energiewende ein. Mit Blick auf die 
Erhaltung eines intakten Naturhaushalts darf ein 
ausgewogenes Verhältnis von Schutz und Nut-
zung der Ressource Grundwasser hierbei jedoch 
nicht außer Acht gelassen werden. 

Ziel der im vorliegenden Leitfaden zusammen-
gefassten Grundsätze ist die Sicherstellung eines 
dauerhaften und flächendeckenden Grundwas-
serschutzes bei der Umsetzung von Erdwärme-
projekten. Darüber hinaus werden durch die 
engere Verknüpfung mit Fachanwendungen, die 
erforderlichen Genehmigungsprozesse für ober-
flächennahe Erdwärmenutzung noch sicherer, 
transparenter und effizienter gestaltet.

Mit der vorliegenden Überarbeitung des Leitfa-
dens wird neben der oberflächennahen auch der 
Begriff der oberflächennächsten Erdwärme als 
neue Anwendungskategorie eingeführt. Bei der 
oberflächennächsten Erdwärmenutzung besteht 
im Gegensatz zur oberflächennahen Kategorie 
kein Kontakt zum Grundwasser, wodurch die 
wasserrechtliche Genehmigungspflicht entfällt. 
Ziel ist die Beschleunigung behördlicher Prozesse. 

Zur Unterstützung der Genehmigungsprozesse 
wird mit dem überarbeiteten Leitfaden ein stär-
kerer Bezug zu den bereitgestellten interaktiven 
Kartenanwendungen hergestellt. Diese digitalen 
Karten werden durch das Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) gemein-
sam mit dem Landesamt für Umwelt Rheinland-
Pfalz (LfU) regelmäßig fortgeschrieben und 
können über die Internetseite des LGB abgerufen 
werden. Neben einer umfassenden Einschätzung 
wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer 
Belange enthalten die Karten Ergebnisse, aus 
denen sich standortgenau Erdwärme-Potenziale 
ableiten lassen. 

Mit zunehmender Bedeutung und Nachfrage von 
Erdwärme-Projekten ist auch eine Steigerung der 
Effizienz bei der Bearbeitung von Anträgen zwin-
gend erforderlich. Hierfür sind für Sie als Antrag-
stellenden relevante Hintergrundinformationen 
unerlässlich. Die vorliegende Fortschreibung des 
Leitfadens liefert hierfür wertvolle Informati-
onen und Hilfestellungen, um Sie bei der Um-
setzung von Erdwärme-Projekten in Rheinland-
Pfalz zu unterstützen.

Katrin Eder 
Staatsministerin für Klimaschutz,  
Umwelt, Energie und Mobilität 

Daniela Schmitt 
Staatsministerin für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau
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1 EINFÜHRUNG

1.1  Allgemeines

Als Geothermie bezeichnet man die technische 
Nutzung der Erdwärme. Sie kann als regenerati-
ve Energiequelle erschlossen werden. Geother-
mie wird bislang überwiegend mittels Wärme-
tauschersyteme indirekt erschlossen und mit 
Hilfe von elektrischer Energie (Strom) über Wär-
mepumpen auf ein höheres Temperaturniveau 
angehoben, womit sie für Heizung und Warm-
wasserbereitung nutzbar ist. 

Die Nutzung von Erdwärme schont fossile 
Energiequellen und reduziert die Emission von 
Kohlendioxid.

Bei der geothermischen Nutzung wird grund-
sätzlich zwischen oberflächennaher, mitteltiefer 
und tiefer Geothermie unterschieden (Abb. 1).

Die oberflächennahe Geothermie nutzt den Un-
tergrund bis 400 m Tiefe und/oder eine Unter-
grundtemperatur bis 20° C für das Beheizen und 
Kühlen von Gebäuden. Die mitteltiefe und tiefe 
Geothermie ist nicht Inhalt dieses Leitfadens. 

Zur Nutzung oberflächennächster und oberflächennaher Erdwärme in Rheinland-Pfalz haben das Lan-
desamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) und das Landesamt für Umwelt Rheinland-
Pfalz (LfU) folgende Arbeitshilfen erstellt:

 ■ Der hier vorliegende „Leitfaden zur Geothermie in Rheinland-Pfalz“ enthält Informationen zu den 
fachlich-technischen Grundlagen der Erdwämegewinnung sowie zum gesetzlichen Rahmen, inner-
halb dessen die Erdwärmenutzung möglich ist.

 ■ Das „Merkblatt zur Nutzung von oberflächennächster und oberflächennaher Erdwärme in Rhein-
land-Pfalz“ enthält die Auflistung der wasserwirtschaftlichen Mindestanforderungen sowie ergän-
zende praktische Hinweise zur Berücksichtigung bei Planung, Bau und Betrieb von Erdwärmetau-
scheranlagen.

 ■ Der Online-Dienst „Standortqualifizierung von Erdwärmetauscheranlagen“ gibt dem Nutzer die 
standortspezifischen wasserwirtschaftlichen und geowissenschaftlichen Hinweise, die bei der was-
serrechtlichen Prüfung berücksichtigt werden. Der Online-Dienst bietet weiterhin Verknüpfungen 
zu weiteren Online-Diensten, die im Zuge der Anzeige- und Erlaubnisverfahren genutzt werden 
können.

https://www.lgb-rlp.de/fileadmin/service/lgb_downloads/erdwa-erme/erdwaerme_allgemein/merkblatt_erdwaerme.pdf
https://www.lgb-rlp.de/fileadmin/service/lgb_downloads/erdwa-erme/erdwaerme_allgemein/merkblatt_erdwaerme.pdf
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-karte-standortbewertung-erdwaerme.html
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Erdwärme/Geothermie

Oberflächennahe  
Geothermie

Erdwärmegewinnung ≤ 400 m 
Tiefe und  

Fördertemperatur ≤ 20° C

Nutzung  
für Heiz- und Kühlzwecke

Oberflächennächste  
Geothermie

Erdwärmegewinnung innerhalb 
der Bodenzone

Nutzung  
für Heiz- und Kühlzwecke

Mitteltiefe und Tiefe  
Geothermie

Erdwärmegewinnung > 400 m 
Tiefe und/oder  

Fördertemperatur > 20° C

Nutzung  
für Heizzwecke und/oder zur 

Verstromung

Geschlossene  
Systeme

Erd wärme-
sonden

Geschlossene 
Systeme

Erdwärme-
sonden

Geschlossene Systeme

Erdwärmekollektoren

Erdwärme körbe

Sonderformen  
(z. B. Energiepfähle)

Offene  
Systeme

Förder- und 
Injektions-
bohrung

Sonder formen 
(z. B. Gruben-

wasser nutzung)

Offene  
Systeme

Förder- und 
Schluck brunnen 

im obersten 
Grundwasser-

stockwerk

Sonder formen 
(z. B. Gruben-

wasser nutzung)

Abb. 1 : Nutzungsformen von Erdwärme/Geothermie.

Erdwärme kann in Form offener Systeme (Ent-
nahme- und Schluckbrunnen) oder geschlosse-
ner Systeme (Erdwärmekollektoren, Erdwärme-
sonden, u. a.) gewonnen werden.

Die Nutzung der Erdwärme erfolgt im Über-
schneidungsbereich bodenschutz-, wasser- und 
ggf. bergrechtlicher Belange und Regelungen, der 
umweltpolitischen Zielsetzungen zur Erschlie-
ßung regenerativer Energiequellen und zum 
Schutz des Klimas.

Der vorliegende Leitfaden beschränkt sich auf 
den Tiefenbereich bis 400 m und eine Heizleis-
tung bis 200 kW im privaten Bereich. Für Anla-
gen außerhalb dieses Geltungsbereichs erfolgt 
die Einzelfallprüfung unter Beteilung von SGD, 
LfU und LGB. 

Er richtet sich in erster Linie an die unteren und 
oberen Wasserbehörden (Kreisverwaltungen, 
Stadtverwaltungen und Struktur- und Genehmi-
gungsdirektionen) und soll zu einer hinsichtlich 
des Boden- und Grundwasserschutzes landes-
weit einheitlichen Beurteilung von Anträgen und 
Anzeigen zur Erschließung von Erdwärme führen. 
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1.2 Gewinnung von Erdwärme

Die Gewinnung von Erdwärme kann mit verschiedenen Systemen erfolgen.

Eine Verknüpfung von Wärmegewinnung mit Kühlung von Bauwerken ist energetisch und betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll und für die Umwelt von zusätzlichem Vorteil. Sie ist mit den nachfolgend ge-
nannten Systemen realisierbar (Abb. 1).

Offene Systeme

In den sog. offenen Systemen (Grundwasser-
Wärmetauscheranlagen) wird Grundwasser im 
obersten Grundwasserstockwerk entnommen 
und nach der Gewinnung der Wärme aus dem 
Grundwasser mit entsprechend geringerer Tem-
peratur über Schluckbrunnen oder Versicke-
rungsanlagen wieder dem Untergrund zugeführt.

Dadurch werden die natürlichen Grundwasser-
strömungsverhältnisse und die Grundwasser-
stände im Umfeld einer solchen Anlage beein-
flusst. Dies ist – je nach Untergrundverhältnissen 
und insbesondere bei flachen Grundwasserent-
nahmen – zu beachten, um ungünstige Auswir-
kungen auf anliegende Grundstücke, Bauwerke 
oder Infrastruktur zu vermeiden.

Der mögliche Wärmeentzug ist durch die Aus-
gangstemperatur des Grundwassers bestimmt.

Offene Systeme sind aufgrund verschiedener 
notwendiger Voraussetzungen (u. a. Anforderun-
gen an die Grundwasserbeschaffenheit, Grund-
wasserleitereigenschaften, Tiefenlage der Grund-
wasseroberfläche) in ihren Einsatzmöglichkeiten 
sehr begrenzt.

Geschlossene Systeme

Bei den sog. geschlossenen Systemen wird ein 
Sondenkreislauf im Untergrund verbaut. In die-
sem zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit (Was-
ser mit oder ohne einem Anteil von Frostschutz-
mittel; Wassergefährdungsklasse max. WGK 1), 
die die im Untergrund gespeicherte Wärme 
aufnimmt.

In einem weiteren oberirdischen Wärmetauscher 
wird die Wärmeträgerflüssigkeit dann abgekühlt 
und die Wärme an den Wärmepumpenkreislauf 
abgegeben.

Je nach Tiefenbereich des Kreislaufs unterliegt 
die gewinnbare Erdwärmemenge zeitlichen 
Schwankungen (vor allem im oberflächen-
nächsten Bereich) durch den Einfluss der Son-
nenenergie oder wird verstärkt durch die Tem-
peraturverteilung im Untergrund bestimmt 
(oberflächennaher und tieferer Bereiche, Abb. 2).

Es wird anhand der Bautiefe der Wärmetau-
schersysteme unterschieden in:

 ■ Oberflächennächste Anlagen erschließen 
Erdwärme aus der Bodenzone. Es handelt sich 
um Erdwärmekollektoren, Erdwärmekörbe, 
thermisch aktivierbare, erdgebundene Bau-
teile und Sonderformen. Die Einbautiefe die-
ser Systeme umfasst die obersten Meter. Der 
Wärmeentzug ist neben der Lagerungsdichte 
und der petrographischen Zusammensetzung 
des Bodens vor allem vom Wassergehalt so-
wie der Exposition der Entzugsfläche abhän-
gig.  
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Erdwärmekollektoren und Erdwärmekörbe 
sollten deshalb nicht überbaut werden. Eine 
starke Beschattung ist generell ungünstig. Zur 
Erhöhung der Effektivität kann eine zusätz-
liche Versickerung von Niederschlagswasser 
sinnvoll sein.

 ■ Oberflächennahe Erdwärmesonden erschlie-
ßen Erdwärme in Tiefen bis 400 m. Sie stel-
len den meistverbreiteten Anlagentypen für 
die Erdwärmenutzung dar. 
Die notwendigen Längen von Erdwärmeson-
den sind u. a. abhängig von Wärmebedarf,  
Untergrundaufbau und Temperaturvertei-
lung im Untergrund. Bei größeren Bohrtiefen 
kann in der Regel eine höhere Temperatur er-
schlossen werden (Abb. 2).  
Auch Erdwärmesonden sollten aus Gründen 
der Zugänglichkeit nicht überbaut werden.

Grundsätzlich können bei geschlossenen Syste-
men auch Direktverdampfersysteme eingesetzt 
werden, bei denen das Arbeitsmittel z. B. aus 
Propan oder Kohlenstoffdioxid besteht. Auch 
diese können sowohl zum Heizen als auch zum 
Kühlen eingesetzt werden. Sie weisen in der Re-
gel eine höhere Arbeitszahl auf.

Temperatur im Untergrund [°C]

Tiefe
[m]

5 

0 4

10° C

13° C

25° C

40° C

80° C

200° C

8 12 14 18

10 

15 

100 

500 

1000 

2000 

5000 

Februar

August

November

Mai

Abb. 2:  Schematische Darstellung der  
Temperaturverteilung in der Tiefe.

HÄUFIG VERWENDETE SYSTEME:

Flächenkollektoren (1,2 – 1,5 m Tiefe)

Grabenkollektoren (1,2 – 3,0 m Tiefe)

Erdwärmekörbe (1,2 – 5,0 m Tiefe)
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2 RECHTLICHE BEURTEILUNG 

2.1 Allgemeines

Der Bau und Betrieb oberflächennächster und 
oberflächennaher geothermischer Anlagen kann 
folgende rechtliche Belange berühren:

 ■ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Landeswas-
sergesetz (LWG)

 ■ Bundesberggesetz (BBergG)

 ■ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

 ■ Geologiedatengesetz (GeolDG)

 ■ Standortauswahlgesetz (StandAG)

Die Belange des Bodenschutzes werden von den 
Bodenschutzbehörden vertreten.

Die wasserrechtlichen und bergrechtlichen Zu-
ständigkeiten sind in der Abbildung 3 dargestellt.

2.2 Wasserrechtliche Belange

Je nachdem, ob der Bau und/oder Betrieb unmit-
telbar im Kontakt mit dem Grundwasser statt-
findet besteht hierfür eine Anzeigepflicht oder 
eine Erlaubnispflicht.

Anzeigepflicht

Oberflächennächste geschlossene Erdwärme-
tauschersysteme haben aufgrund der geringen 
Einbautiefe in der Regel keinen Kontakt zum 
Grundwasser.

Sofern ein Einbinden der Systeme in den vom 
Grundwasser erfüllten Untergrund ausgeschlos-
sen werden kann – die Wärmetauschersyste-
me sich also ausschließlich in der ungesättigten 
Zone befinden – unterliegen diese Anlagen nicht 
der Erlaubnispflicht. Für die im Zuge des Baus 
dieser Anlagen notwendigen Erdaufschlüsse be-
steht nach § 49 WHG eine Anzeigepflicht.

Die Arbeiten bzw. Erdaufschlüsse sind einen Mo-
nat vor deren Beginn der zuständigen Wasserbe-
hörde anzuzeigen.

Diese Regelung gilt für Bereiche, in denen der 
prognostische Flurabstand mehr als 7 m beträgt 
(oberflächennächste Erdwärmetauschersyste-
me haben voraussichtlich keinen Kontakt zum 
Grundwasser) und welche außerhalb wasser-
wirtschaftlich besonders sensibler Flächen liegen 
(Wasserschutzgebiete/Heilquellenschutzgebie-
te Zonen I, II und A, innere Einzugsgebiete von 
Mineralwassergewinnungen). 
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Die Stilllegung bzw. der Rückbau anzeigepflichti-
ger Anlagen ist ebenfalls anzeigepflichtig.

Die untere Wasserbehörde kann aufgrund ihrer 
weiterführenden Kenntnisse im Einzelfall von 
den in der Karte (Kap. 3.1) gezeigten Einschät-
zungen abweichen.

Erlaubnispflicht

Der Bau der nachfolgend genannten Erdwär-
metauschersysteme erfüllt grundsätzlich den 
Benutzungstatbestand nach § 9 WHG mit der 
Folge, dass eine Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG 
erforderlich ist.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist immer not-
wendig für den Bau und/oder Betrieb von

 ■ offenen Systemen, bei denen Grundwasser 
entnommen, diesem Wärme entzogen oder 
zugeführt und dieses wieder in den Unter-
grund geleitet wird sowie bei

 ■ geschlossenen Systemen, die in den von 
Grundwasser erfüllten Tiefenbereich einbin-
den.

Innerhalb von wasserwirtschaftlich sensiblen 
Gebieten bestehen besondere Regelungen (s. 
Kap. 3). 

Die Erlaubnispflicht besteht nach §§ 8 und 9 
WHG und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LWG, da es 
sich beim Bau und/oder Betrieb eines der o.g. 
Systeme um eine Maßnahme handelt, die in der 
Regel geeignet ist, dauernd oder in einem nicht 
unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderun-
gen der (physikalischen, chemischen und/oder 
biologischen) Wasserbeschaffenheit herbeizu-
führen. Mögliche nachteilige Auswirkungen auf 
die (physikalische, chemische, biologische) Be-
schaffenheit des Grundwassers sind z. B.:

 ■ Gewässerverunreinigungen (z. B. durch Trüb-
stoffe, Betriebsstoffe und Spülzusätze) kön-
nen während des Bohrvorgangs, bei Leckagen 
sowie bei der nicht ordnungsgemäßen Außer-
betriebnahme (geschlossene Systeme) einer 
Anlage auftreten.

 ■ Durch Bohrungen kann ein „hydraulischer 
Kurzschluss“ voneinander ursprünglich ge-
trennter Grundwasserleiter eintreten, mit der 
Gefahr, dass hydraulische und hydrochemi-
sche Veränderungen im Gewässer erfolgen.

 ■ Bei einer ungenügenden Verfüllung der Bohr-
löcher (geschlossene Systeme) kann dau-
erhaft potenziell verschmutztes Oberflä-
chenwasser in die Tiefe eindringen und das 
Grundwasser erreichen.

Die Erlaubnis muss vor Beginn der Bohrungen 
vorliegen. Auskünfte hierzu erteilt die jeweils zu-
ständige Wasserbehörde. Die Stilllegung erlaub-
nispflichtiger Anlagen muss angezeigt werden, 
der Rückbau erlaubsnipflichter Anlagen ist eben-
falls erlaubnispflichtig.

2.3 Bergrechtliche Belange

Bohrungen, die tiefer als 100 m in den Unter-
grund eindringen, sind grundsätzlich mindestens 
zwei Wochen vor Durchführung der Bergbehör-
de (Abteilung 3, Bergbau im LGB) anzuzeigen  
(§ 127 Abs. 1 Nr. 1 BBergG). 

Die Anzeige nach BBergG erfolgt automatisch 
im Zuge der Anzeige der Bohrung nach GeolDG 
über das online-Portal des LGB (Kapitel 2.4).

Hierfür ist das Anzeigeportal des LGB  
(https/geoldg.lgb-rlp.de) zu nutzen.

Bezüglich der Auswirkungen des 
historischen Bergbaus auf Vorhaben und 
Planung wird auf die Stellungnahmen des 
LGB im Rahmen der Flächennutzungs- 
und Bauleitplanung der kommunalen 
Träger verwiesen.

Für eine Einzelfallprüfung erteilt das LGB 
(Abteilung Bergbau) Auskunft.

https/geoldg.lgb-rlp.de
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Abb. 3: Zuständigkeiten im Genehmigungsverfahren zur Geothermie.

Bohrung 
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Wasserrechtliches  
Erlaubnisverfahren

Bohrung  
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Bergrechtliches  
Erlaubnisverfahren

Wenn Betriebs- 
planverfahren  

notwendig

Wenn Betriebsplan-
verfahren NICHT  

notwendig

Prüfung nach  
§ 127 BBergG,  

Abs. 1 Nr. 2

Zur Durchführung der 
Bohrung Betriebs-

planverfahren nach  
§ 52 BBergG

Für Betrieb der  
Anlage: Wasserrecht-

liches Erlaubnis-
verfahren

Antrag bei der unteren Wasserbehörde
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2.4 Geologiedatengesetz und 
Standortauswahlgesetz

Bohrungen sind unabhängig von der Bohrtiefe 
nach dem GeolDG grundsätzlich beim LGB spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der Bohrungen 
verpflichtend anzuzeigen. 

Darüber hinaus ist die Dokumentation der Boh-
rungen und der Untersuchungsergebnisse gemäß 
GeolDG dem LGB zu übermitteln. Zuwiderhand-
lungen stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden können.

Für Bohrungen tiefer 100 m wurden in § 21 
des StandAG Regelungen vorgesehen, die dem 
Schutz vor Eingriffen in Regionen dienen, die für 
die Lagerung radioaktiver Stoffe potenziell geeig-
net sind. In Rheinland-Pfalz trifft dies nur noch 
auf einen Bereich zu (s.a. https://mapclient.lgb-
rlp.de; Ordner externe Daten). 

Für geplante Bohrungen in diesem Bereich ist 
ein geologisches Kurzgutachten vorzulegen, das 
den Untergrundaufbau bis in eine Tiefe von min-
destens 1.500 m prognostiziert. Dieses Kurzgut-
achten muss vom Antragsteller als Teil seines 
Antrages zur Verfügung gestellt werden. Die Er-
laubnisbehörde bzw. die unterstützende Fach-
behörde beurteilt auf dieser Grundlage, ob das 
StandAG durch das konkrete Vorhaben tangiert 
ist.

Weiterführende Informationen sind dem Inter-
netauftritt des Bundesamts für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung zu entnehmen (BASE,  
www.base.bund.de).

Die Anzeige von Bohrungen erfolgt  
online über das Portal des LGB:  
https:/geoldg.lgb-rlp.de/

2.5 Verfahrensablauf und erforderliche 
Antragsunterlagen

Die Anzeige von Erdaufschlüssen zum Zwecke 
der Erdwärmegewinnung in der ungesättigten 
Bodenzone (oberflächennächste Geothermie) 
erfolgt bei der unteren Wasserbehörde (Kreis-
verwaltung bzw. in den kreisfreien Städten: 
Stadtverwaltung). 

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis bei 
Eingriffen in den von Grundwasser erfüllten Un-
tergrund ist bei der unteren Wasserbehörde ein-
zureichen (Kreisverwaltung bzw. in den kreisfrei-
en Städten: Stadtverwaltung).

Als erforderliche Unterlagen sollte der Antrag 
enthalten:

 ■ Standort der geplanten Anlage

 ■ Bohrverfahren

 ■ Anzahl und Tiefe der Bohrung(en)

 ■ Angaben zur Anlage

 ■ Daten zur Wärmepumpe

 ■ Berechnung der erforderliichen 
Sondenlänge(n), Dimensionierung der Anlage.

Die Wasserbehörde schaltet ggf. zusätzliche 
Fach- und Genehmigungsbehörden ein. In der 
Regel erfolgt der Bescheid zum wasserrechtli-
chen Erlaubisantrag durch die untere Wasserbe-
hörde (s. Abb. 3).

Das Anzeige- und Erlaubnisverfahren befindest 
sich zur Zeit in der Umstellung auf entsprechen-
de Online-Dienste.

https:/geoldg.lgb-rlp.de/
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3 WASSERWIRTSCHAFTLICHE UND  
HYDROGEOLOGISCHE 
STANDORTEINSCHÄTZUNG 

Um einer nachteiligen Veränderung des Grund-
wassers vorzubeugen, ist vor dem Bau von Anla-
gen zur Gewinnung von Erdwärme (geschlossene 
und offene Systeme, Abb. 1) eine wasserwirt-
schaftliche und hydrogeologische Standortein-
schätzung durchzuführen.

Diese erfolgt durch das LfU und das LGB mittels 
des interaktiven, kartenbasierten Auskunftssys-
tems auf der Internetseite „Geothermie“ des 
LGB.

Die wasserwirtschaftliche und hydrogeologische 
Standorteinschätzung beinhaltet Angaben zu:

 ■ wasserrechtlicher Einordnung des Vorhabens, 

 ■ wasserwirtschaftlicher und hydrogeologi-
scher Standortbewertung,

 ■ fachlicher Beteiligung von LfU und LGB bei 
dem wasserrechtlichen Verfahren.

Darüber hinaus werden in den interaktiven Kar-
ten empfohlene standortspezifische Auflagen 
sowie weitere Hinweise mitgeteilt (z. B. zum 
Standort in rutschungsgefährdeten Gebieten).

Die Angaben zur wasserwirtschaftlichen und hy-
drogeologischen Standorteinschätzung werden 
in den Karten des Auskunftssystems in Form von 
Flächen unterschiedlicher Farben signalisiert.

In Blau sind die Flächen dargestellt, auf denen 
für das Vorhaben eine Pflicht zur wasserrecht-
lichen Anzeige nach § 49 WHG besteht. An-
lagen auf diesen Flächen können in der Regel 
erlaubnisfrei gebaut und betrieben werden. Die-
se Möglichkeit ist ausschließlich für Anlagen 
geschlossener Systeme (Abb. 1) oberhalb der 
Grundwasseroberfläche und mit Einbindetiefen 
bis max. 7 m unter Geländeoberfläche und au-
ßerhalb wasserwirtschaftlicher sensibler Gebiete 
vorgesehen.

Eine Beteiligung der Fachbehörden LfU und LGB 
in dem wasserrechtlichen Anzeigeverfahren 
entfällt.

In Grün und Orange sind die Flächen dargestellt, 
auf denen für das Vorhaben eine Pflicht zur was-
serrechtlichen Erlaubnis nach §§ 8, 9 WHG und 
§ 46 LWG besteht. 

Bei Vorhaben im Bereich der grünen Flächen 
entfällt eine Beteiligung der Fachbehörden LfU 
und LGB in dem wasserrechtlichen Erlaubnis-
verfahren. Der Bau und Betrieb entsprechender 
Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme ist aus 
wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer 
Sicht bei Einhalten der Mindestanforderungen (s. 
Merkblatt) und evtl. standortspezifischer Aufla-
gen in der Regel möglich.

Einzelfallprüfungen im Bereich der orangen Flä-
chen erfordern im wasserrechtlichen Erlaubnis-
verfahren die Beteiligung von LfU und/oder LGB.

https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten.html
https://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten.html
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In Rot sind Flächen wasserwirtschaftlich beson-
ders sensibler Gebiete dargestellt. Aus wasser-
wirtschaftlicher und hydrogeologischer Sicht ist 
die Durchführung des Vorhabens nicht möglich. 
Eine Beteiligung der Fachbehörden LfU und LGB 
entfällt.

Sowohl die wasserrechtliche Anzeige als 
auch der Antrag auf wasserrechtliche 
Erlaubnis erfolgt bei der zuständigen 
unteren Wasserbehörde. Die 
Entscheidung über den Erlaubnisantrag 
erfolgt dort nach Prüfung und unter 
Berücksichtigung weiterer, in dem o. g. 
Auskunftssystem nicht hinterlegbarer 
Informationen. Hierzu gehören 
bespielsweise: 

 ■ bestehende Rechtsverordnungen, 

 ■ Bodenschutzflächen/Altlasten-
verdachtsflächen, 

 ■ Altbergbau,

 ■ archäologische Grabungsschutz-
gebiete,

 ■ Abstände zu Gewässern und

 ■ Überschwemmungsgebiete.
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3.1 Karte „Oberflächennächste Erdwärmetauscheranlagen 
(Erdwärmekollektoren, Energiekörbe, u.a.) – geschlossene Systeme“, Abb. 4

Fall B:

Lage innerhalb wasserwirtschaftlich sensibler 
Gebiete. Dies sind:

•	 Schutzzonen III B, III S, B, B I, B II, IV von 
festgesetzten bzw. in Planung befindlichen 
Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten 
(Ausnahme: Schutzzone III B des Heilquellen-
schutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrweiler auf-
grund alter Rechtsvorschriften) sowie äußere 
Einzugsgebiete von Mineralwassergewinnun-
gen.

Fall C 

Lage innerhalb wasserwirtschaftlich sensibler 
Gebiete. Dies sind:

•	 Schutzzonen III, III A, III/1, III/2, A von festge-
setzten bzw. in Planung befindlichen Trink-
wasser- und Heilquellenschutzgebieten 
(Ausnahme Schutzzone III A des Heilquellen-
schutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrweiler auf-
grund alter Rechtsvorschriften) sowie innere 
Einzugsgebiete von Mineralwassergewinnun-
gen.

Aus hydrogeologischer und wasserwirtschaft-
licher Sicht sind standortspezifische Auflagen 
notwendig.

Der Bau und Betrieb einer Anlage ist aus hy-
drogeologischer und wasserwirtschaftlicher 
Sicht nicht möglich. Eine Beteiligung von LfU 
und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
rot dargestellten Flächen gilt bei Lage innerhalb 
wasserwirtschaftlich besonders sensibler Gebie-
te. Dies sind:

•	 Schutzzonen I, II, II A, II S von festgesetz-
ten bzw. in Planung befindlichen Trinkwas-
ser- und Heilquellenschutzgebieten sowie die 
Schutzzonen III A und III B des Heilquellen-
schutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrweiler auf-
grund alter Rechtsvorschriften.

Der Bau und Betrieb einer Anlage erfordert die 
wasserrechtlichen Anzeige nach § 49 WHG.

Es bestehen aus wasserwirtschaftlicher und 
hydrogeologischer Sicht bei Einhalten der Min-
destanforderungen keine Bedenken. Eine Be-
teiligung von LfU und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
blau dargestellten Flächen gilt unter folgenden 
fachlichen Voraussetzungen:

•	 Grundwasserflurabstand ≥ 7 m, 

•	 Lage außerhalb wasserwirtschaftlich sensib-
ler Gebiete.

Der Bau und Betrieb einer Anlage erfordert die 
wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 WHG 
und § 46 LWG. Gemäß LWG ist das Benehmen 
mit der oberen Wasserbehörde (SGD) herzustel-
len (§ 95 Abs. 1 Nr. 3 LWG).

Es bestehen aus wasserwirtschaftlicher und 
hydrogeologischer Sicht bei Einhalten der Min-
destanforderungen und ggf. standortspezi-
fischer Auflagen keine Bedenken. Eine Beteili-
gung von LfU und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
grün dargestellten Flächen gilt unter folgenden 
fachlichen Voraussetzungen:

Fall A:

•	 Grundwasserflurabstand mutmaßlich < 7 m, 

•	 Lage außerhalb wasserwirtschaftlich sensib-
ler Gebiete.

Weist der Vorhabenträger/Planer nach, dass am 
Standort der Grundwasserflurabstand ≥ 7 m be-
trägt, entfällt die Erlaubnispflicht und die Anlage 
unterliegt nach § 49 WHG der Anzeigepflicht.
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Abb. 4: Standortqualifizierung für den Bau von oberflächennächsten Erdwärmetauscheranlagen
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3.2 Karte „Grundwasser-Wärmetauscheranlagen – offene Systeme“, Abb. 5

Für den Bau und Betrieb einer Anlage besteht 
die Pflicht zur wasserrechtlichen Erlaubnis 
nach §§ 8, 9 WHG und § 46 LWG. Gemäß 
LWG ist das Benehmen mit der oberen Was-
serbehörde (SGD) herzustellen (§ 95 Abs. 1 Nr. 
3 LWG). Eine Beteiligung der Fachbehörden 
SGD, LfU und/oder LGB im Antragsverfahren 
ist erforderlich.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
orange dargestellten Flächen gilt unter folgen-
der fachlichen Voraussetzung:

•	 Lage außerhalb wasserwirtschaftlich beson-
ders sensibler Gebiete.

In den Online-Karten des Fachbereichs Hydro-
geologie im LGB (https://www.lgb-rlp.de/karten-
und-produkte/online-karten.html) werden wei-
terhin hydrogeologische Hinweise gegeben, die 
für die Planung dieses Anlagentyps bedeutsam 
sind.

Der Bau und Betrieb einer Anlage ist aus was-
serwirtschaftlicher Sicht nicht möglich. Eine 
Beteiligung der von LfU und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
rot dargestellten Flächen gilt bei Lage innerhalb 
wasserwirtschaftlich besonders sensibler Gebie-
te. Dies sind:

•	 Schutzzonen I, II, II A, II S, III, III A, III/1, III/2, 
A von festgesetzten bzw. in Planung befindli-
chen Trinkwasser- und Heilquellenschutzge-
bieten und die Schutzzone III B des Heilquel-
lenschutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrweiler 
aufgrund alter Rechtsvorschriften sowie inne-
re Einzugsgebiete von Mineralwassergewin-
nungen.
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Abb. 5: Standortqualifizierung für den Bau von Grundwasser-Wärmetauscheranlagen
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3.3 Karte „Erdwärmesonden – geschlossene Systeme“, Abb.6

Der Bau und Betrieb einer Anlage erfordert in je-
dem Fall die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 
8, 9 WHG und § 46 LWG. Gemäß LWG ist das 
Benehmen mit der oberen Wasserbehörde (SGD) 
herzustellen (§ 95 Abs. 1 Nr. 3 LWG).

Es bestehen aus wasserwirtschaftlicher und 
hydrogeologischer Sicht bei Einhalten der Min-
destanforderungen und ggf. standortspezi-
fischer Auflagen keine Bedenken. Eine Beteili-
gung von LfU und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Kar-
te grün dargestellten Flächen gilt bei Lage au-
ßerhalb von wasserwirtschaftlich sensiblen 
Gebieten.

Standortspezifische Auflagen gelten in folgen-
den Gebieten:

•	 Bereiche mit wasserwirtschaftlich relevan-
tem Stockwerksbau

•	 Schutzzonen III B, III S, IV festgesetzter bzw. 
im Verfahren befindlicher Trinkwasserschutz-
gebiete

•	 CO2-Vorkommen und/oder CO2-Nutzung in 
der weiteren Umgebung.

Die Standortverhältnisse sind aus wasserwirt-
schaftlicher und hydrogeologischer Sicht im 
Zuge einer Einzelfallprüfung zu bewerten. Eine 
Beteiligung der Fachbehörden SGD, LfU und/ 
oder LGB im Antragsverfahren ist erforderlich.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte 
orange dargestellten Flächen betrifft folgende 
Gebiete: 

•	 Bereiche mit wasserwirtschaftlich und hydro-
geologisch relevantem Stockwerksbau

•	 Umgebung aktiv genutzter Wasserfassungen 
mit Wasserrecht ohne Schutzgebiet (ausge-
nommen: Brunnen zur landwirtschaftlichen 
Bewässerung)

•	 Äußere Einzugsgebiete von Mineralwasserge-
winnungen

•	 Schutzzonen III, III A festgesetzter bzw. im 
Verfahren befindlicher Trinkwasserschutzge-
biete

•	 Schutzzonen III, III A, III B, III /1, III /2, IV, B, 
B I, B II von festgesetzten bzw. im Verfahren 
befindlichen Heilquellenschutzgebieten (Aus-
nahme: Schutzzonen III A und III B des Heil-
quellenschutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler aufgrund alter Rechtsvorschriften)

•	 Gebiete mit Vorkommen von Sulfatgesteinen

•	 CO2-Vorkommen in der näheren Umgebung

•	 Bereiche mit erfasstem umfangreichen ober-
flächennahen Altbergbau.

Der Bau und Betrieb einer Anlage ist aus hy-
drogeologischer und wasserwirtschaftlicher 
Sicht nicht möglich. Eine Beteiligung der Fach-
behörden LfU und LGB entfällt.

Diese Standorteinschätzung der in der Karte rot 
dargestellten Flächen gilt bei Lage innerhalb von 
wasserwirtschaftlich besonders sensiblen Gebie-
ten. Dies sind:

•	 Innere Einzugsgebiete von Mineralwasserge-
winnungen

•	 Schutzzonen I, II, II A, II S, A von festgesetz-
ter bzw. im Verfahren befindlichen Trinkwas-
ser- und Heilquellenschutzgebiete sowie die 
Schutzzonen III A und III B des Heilquellen-
schutzgebiets Bad Neuenahr-Ahrweiler auf-
grund alter Rechtsvorschriften.
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Abb. 6: Standortqualifizierung für den Bau von Erdwärmesonden
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